
 
 

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sinsheim für das 
Wirtschaftsjahr 2009 

 
Auf Grund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), der §§ 1- 4 der Eigen-
betriebsverordnung (EigBVO) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Sinsheim in 
seiner Sitzung am 19. Dezember 2008 den WIRTSCHAFTSPLAN der Stadtwerke Sins-
heim für das Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt festgestellt: 
 

§ 1 
 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird 
 
im Erfolgsplan 
 bei Einnahmen und Ausgaben auf 15.875.000,-  € 
 
im Vermögensplan 
 bei Einnahmen und Ausgaben auf 6.879.000,-  € 
 
und einem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
in Höhe von 0,-  € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditauf- 
nahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2009 auf 4.004.000,-  € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.500.000,-  €     
festgesetzt. 
 

 
Die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für das 
Wirtschaftsjahr 2009 ist vom Regierungspräsidium Karlsruhe mit Erlass vom 18.02.2009, 
Az.: 14-2241.1 bestätigt worden. Gleichzeitig wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 12 EigBG 
i.V.m. § 87 Absatz 2 GemO genehmigt. 
 
Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sinsheim für das Jahr 2009 liegt in der Zeit vom 
16.03.2009 bis 27.03.2009 bei den Stadtwerken, Neulandstr. 6, Zimmer 104, während der 
Dienststunden zur Einsicht öffentlich aus. 
 
 
Sinsheim, den 12. März 2009 
gez. 
Rolf Geinert, Oberbürgermeister 


